
Eschborn, den 24.10.2023

Parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion

Sehr geehrter Herr vorn Sternheim,
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats,

gemäß § 50 Abs. 2 Satz 4 HGO hat die Gemeindevertretung im Rahmen ihrer
Überwachungsrolle ein umfassendes Fragerecht.

Da es in den zurückliegenden Monaten, im Stadtgebiet, gehäuft zu Rückstauungen
aus dem öffentlichen Kanalnetz in private Liegenschaften gekommen ist und die
Rückmeldungen der Bürgerschaft im Rahmen der Bürgerversammlung am 19. Oktober
2023 in Niederhöchstadt deutliche Erwartungen an die politisch Verantwortlichen
erkennen ließen, bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

1. Liegt der Stadt Eschborn eine durchgängige Dimensionierung der
Kanalquerschnitte im öffentlichen Kanalnetz des Stadtgebietes vor?

2. Wenn ja,

a) Von wann ist der Planstand?

b) In welcher Form liegt dieser vor?

c) Wird die unveränderte Größe der Rückhalteeinrichtungen, im Vergleich zu
der über die Jahre angewachsenen Abwassermenge - z.B. aus verdichteter
Bebauung - bei der Dimensionierung berücksichtigt?

3. Werden Engpässe in den Querschnitten gezielt erörtert, festgestellt und in einem
Kataster verwaltet?

4. Gibt es Handlungsanweisungen oder andere Instruktionen, um vorhandene
Engpassstellen im Kanalnetz, z.B. bei anstehenden Tief- oder
Straßenbauarbeiten, zu entschärfen?
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5. Auf welcher vertraglichen und/oder rechtlichen Grundlage werden Abwässer
von der Stadt Kronberg in das Kanalnetz von Eschborn eingeleitet?

Wir bedanken uns für die zeitnahe Erteilung der angefragten Auskünfte.

Mit freundlichem Gruß

Fraktionsvorsitzender


